
Thüringer Landtag 99096 Erfurt, den 19.02.2021 
7. Wahlperiode 
 
 Petitionsausschuss 
 

Einladung 
zur 

 
14. Sitzung am Donnerstag, dem 25.02.2021, um 10:00 Uhr* 
 
In Erfurt, Landtag, Funktionsgebäude, Plenarsaal 
   
 
Tagesordnung: 
 
1. Unterrichtung des Petitionsausschusses durch den Bürgerbeauftragten 
    gemäß § 1 Abs. 4 ThürBüBG 
 
2. Beratung und gegebenenfalls Entscheidung über folgende Petitionen: 
 
a) Beratung über eine Zuwendung aus dem Härtefonds 
 
E-46/21    
 
b) Petitionen, deren Veröffentlichung beantragt wurde  
 
E-65/21; E-42/21; E-59/21; E-60/21;  
E-61/21; E-50/21; E-63/21; E-803/20;  
E-64/21; E-80/21; E-81/21; E-53/21;  
E-69/21; E-85/21; E-84/12  
 
c) Staatskanzlei                  (11:00 Uhr)** 
 
E-179/19; E-290/20; E-744/19; E-502/20 
 
d) Finanzministerium                 (11:20 Uhr)** 
 
E-119/20    
 
e) Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz             (11:25 Uhr)** 
 
E-806/18; E-753/19  
 
f) Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft         (11:35 Uhr)**  
 
E-459/20; E-520/20; E-626/19; E-254/20   
 
g) Ministerium für Bildung, Jugend und Sport              (11:45 Uhr)**  
 
E-717/20; E-790/20; E-726/20; E-783/20; 
E-745/20; E-227/20-BE-216/20; E-708/19-BE-796/19;  
E-705/20; E-572/20; E-638/20    
 
_______________________________ 
An die Mitglieder des Petitionsauschusses  
nachrichtlich den Ministerien 



h) Ministerium für Migration, Justiz und Verbraucherschutz            (12:30 Uhr)**  
        Abteilung 1  
E-312/20; E-688/20; E-676/20  
 
        Abteilung 4  
E-648/20; E-514/20; E-525/20;  
E-542/20-BE-501/20; E-631/20; E-647/20;  
E-632/20 
 
i) Ministerium für Inneres und Kommunales              (12:50 Uhr)**  
        Abteilung 2  
E-742/20; E-773/20; E-527/20-BE-486/20    
 
        Abteilung 3  
E-413/20; E-623/20; E-294/20-BE-244/20; 
E-303/20; E-583/20; E-564/20; E-562/20    
 
        Abteilung 4 
E-435/20    
 
j) Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie         ab 13:30 Uhr**  
 
E-699/20; E-686/20; E-325/20; E-692/20; 
E-507/20; E-672/20; E-735/20; E-657/20; 
E-146/20-BE-85/20; E-410/20; E-523/20;  
E-25/21; E-678/20    
 
        Abteilung 4 
E-640/20    
 
k) Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft              
        Abteilung 2  
E-723/20; E-310/20    
 
        Abteilung 3  
E-416/20    
 
        Abteilung 4 
E-654/20; E-570/20; E-573/20  
 
        Abteilung 5 
E-124/20; E-318/19; E-234/19; E-364/19; 
E-596/19; E-438/19; E-507/19; E-518/19; 
E-576/19; E-577/19   
 
        Abteilung 6 
E-414/20    
 
l) Petitionen ohne Beteiligung der Landesregierung oder von Behörden      
 
E-66/21; E-62/21; E-679/20; E-685/20;  
E-327/20; E-526/20; E-545/20; E-701/20;  
E-452/20; E-729/20; E-776/20; E-700/20; 
E-791/20; E-635/20; E-47/21; E-786/20; 
E-741/20; E-52/20; E-127/20; E-696/20; 
E-500/20; E-671/20; E-715/20 



m) Petitionen, die an zuständige Stellen weitergeleitet wurden 
 
E-769/20; E-37/21; E-58/21  
 
3. Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Gesetzes über das Petitionswesen 
    a) Gesetzentwurf der Fraktion der FDP 
         - Drucksache 7/985 � 
        dazu: - Vorlagen 7/1378/1379/1380/1467/1468 - 
  
   Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Gesetzes über das Petitionswesen 
   b) Gesetzentwurf der Fraktionen DIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
        - Drucksache 7/2042 � 
        dazu: - Vorlagen 7/1378/1380/1467/1468 - 
 
4. Überblick über mögliche öffentliche Anhörungen des Petitionsausschusses im  
    1. Halbjahr 2021 
 
 
 
 

Müller 
Vorsitzende 

 
 
 
 
 
*Es ist beabsichtigt, die Sitzung im Hinblick auf das Pandemiegeschehen gegen 15.00 Uhr zu beenden. 
 
**Die Uhrzeiten für die jeweiligen Ministerien sind aufgrund der vorgeschriebenen Lüftungspausen ungefähre Richtwerte.  

 
 
 
✁Hinweise:      
Unter Bezugnahme auf den mit Wirkung vom 12. Oktober 2020 in Kraft getretenen Pandemie-Stufenplan des Thüringer 
Landtags wird darauf hingewiesen, dass der Zutritt zu den Ausschusssitzungen im Thüringer Landtag aufgrund der Corona-
Pandemie Beschränkungen unterliegt. Gemäß der derzeit geltenden Pandemiestufe 1 ist der Thüringer Landtag grundsätzlich 
für die Allgemeinheit gesperrt. 
Zutrittsberechtigt bleiben neben den Abgeordneten des Thüringer Landtags u.a. die Regierungsmitglieder und die 
Staatssekretärinnen und Staatssekretäre des Freistaats Thüringen, der Präsident des Thüringer Rechnungshofs sowie die 
Landesbeauftragten mit Sitz beim Thüringer Landtag. Der Zutritt von Bediensteten der obersten Landesbehörden mit 
dienstlichem Anliegen zum Thüringer Landtag ist nur mit Zustimmung der Präsidentin des Thüringer Landtags oder des 
Direktors beim Thüringer Landtag möglich. 
Zur Reduzierung von Kontakten, dem Schutz vor Infektionen sowie der möglichst weitgehenden Vermeidung von 
Schmierinfektionen über Gegenstände gilt in der derzeit geltenden Pandemiestufe 1 für alle Personen die Abstandsregelung 
von mindestens 2 Metern Abstand zu anderen Personen und ein verstärktes Reinigungs- und Desinfektionsregime. 
Bei Sitzungen im Plenarsaal und in den Ausschusssitzungsräumen besteht unter ergänzender Berücksichtigung der 
Hausverfügung der Präsidentin des Thüringer Landtags vom 19. Januar 2021 in der gesamten Liegenschaft die Pflicht zum 
Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (FFP2-Maske). Am Sitzplatz wird das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (FFP2-
Maske) empfohlen. 
Zum Schutz aller ist das Betreten des Thüringer Landtags grundsätzlich nicht möglich, falls Sie Symptome einer Covid-19-
Erkrankung zeigen oder Sie in den letzten 14 Tagen persönlichen Kontakt zu einer Person hatten, bei der das neuartige 
Coronavirus im Labor nachgewiesen wurde. Haben Sie sich in den letzten 14 Tagen in einem Gebiet aufgehalten, für das 
gemäß aktueller Veröffentlichung des Robert Koch-Instituts eine Einstufung als Risikogebiet erfolgte, muss für den Zutritt ein 
Nachweis über die Befreiung von der Quarantänepflicht von der zuständigen Gesundheitsbehörde vorgelegt werden. 
Des Weiteren werden die Thüringer Landesregierung, der Thüringer Landesrechnungshof und die weiteren externen 
Sitzungsteilnehmerinnen und -teilnehmer gebeten, die Zahl ihrer Sitzungsteilnehmerinnen und -teilnehmer auf ein Mindestmaß 
zu begrenzen und der Verwaltung des Thüringer Landtags im Vorfeld der Sitzung u.a. zur Gewährleistung der 
Abstandsregelungen ihre Sitzungsteilnehmerinnen und -teilnehmer namentlich mitzuteilen. Neben dem Schutz und der 
Wahrung des freien Mandats darf dessen Ausübung auf keinen Fall zu einer Gefährdung von Leib und Leben anderer 
Abgeordneter, der Vertreterinnen und Vertreter anderer Verfassungsorgane sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter führen. 
Bedienstete der Ministerien müssen zur Nachverfolgung etwaiger Infektionsketten beim Betreten des Landtagsgebäudes einen 
ausgefüllten Fragebogen zur Selbsteinschätzung bei der Wache abgeben oder vorzeigen und im jeweiligen Ministerium für 
min✂✄☎✆✄✝☎ ✂✞✄✟ ✠✡☛☞✄✝ ☞✟✝✆✄✞✌✄✍✄✝✎✏ 

 


